
EPA Form 3030 10.93

BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPÄISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschlüssel:
(A) [ ] Veröffentlichung im ABl.
(B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende

E N T S C H E I D U N G
vom 24. September 1998

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0120/98 - 3.3.1

Anmeldenummer: 92107936.4

Veröffentlichungsnummer: 0513720

IPC: C09J 7/02

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Abdeck- und Dichtungsband

Patentinhaber:
Klauss, Günter

Einsprechender:
Besma Beschichtungsmassen GmbH

Stichwort:
Rückzahlung/Besma

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 14(5), 108 EPÜ
R. 5, 36(3), 67 EPÜ

Schlagwort:
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei Rücknahme der Beschwerde
(verneint)"

Zitierte Entscheidungen:
T 0041/82

Orientierungssatz:
-



Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European
Patent Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0120/98 - 3.3.1

E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 24. September 1998

Beschwerdeführer: Besma Beschichtungsmassen GmbH
(Einsprechender) In der Vogelstang 1

D-69115 Heidelberg (DE)

Vertreter: Sartorius, Peter, Dipl.-Ing.
Patentanwalt,
Elisabethenstraße 24
D-68535 Neckarhausen (DE)

Beschwerdegegner: Klauss, Günter
(Patentinhaber) Uhlandstraße 5

D-72664 Kohlberg (DE)

Vertreter: Rüger, Rudolf, Dr.-Ing.
Patentanwälte Rüger, Barthelt & Abel,
Postfach 348
D-73704 Esslingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des  
Europäischen Patentamts, die am
12. Dezember 1997 zur Post gegeben wurde und
mit der der Einspruch gegen das europäische
Patent Nr. 0 513 720 aufgrund des
Artikels 102 (2) EPÜ zurückgewiesen worden
ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: J. M. Jonk



W. Moser
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Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hat am

24. Januar 1998 gegen die am 12. Dezember 1997 zur Post

gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde

eingelegt. Die Beschwerdegebühr ist am 24. Januar 1998

entrichtet worden.

II. Mit Schreiben vom 22. Juni 1998, eingegangen am

23. Juni 1998, hat die Beschwerdeführerin die Beschwerde

zurückgenommen und ohne Begründung die Rückzahlung der

Beschwerdegebühr beantragt.

III. Mit Bescheid vom 13. Juli 1998 teilte die Kammer der

Beschwerdeführerin unter Angabe von Gründen ihre

vorläufige Auffassung mit, daß der Antrag auf

Rückzahlung nicht gewährbar sei, und bat sie, zu den

Ausführungen in dem Bescheid innerhalb einer Frist von

2 Monaten eine Stellungnahme einzureichen. Die

Beschwerdeführerin enthielt sich jedoch einer

Stellungnahme.

Entscheidungsgründe

1. Nach der Rücknahme der Beschwerde ist die Beschwerde-

kammer in Ausübung ihrer ursprünglichen Zuständigkeit

befugt, den an sie gerichteten Antrag auf Rückzahlung

der Beschwerdegebühr zu prüfen, weil der Gegenstand

dieses Antrags sich aus oder im Zusammenhang mit dem

vorausgegangenen Beschwerdeverfahren ergibt (siehe

Entscheidung T 0041/82 [ABl. EPA 1982, 256]).
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2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erfolgt, wenn

a) die Beschwerde als nicht eingelegt gilt, weil die

Beschwerdegebühr verspätet entrichtet worden ist

(Art. 108 EPÜ);

b) die Beschwerdeschrift als nicht eingegangen gilt

(z. B. Art. 14 (5) EPÜ, R. 5, 36 (3) EPÜ); oder

c) keine Beschwerdeschrift eingereicht worden ist.

Keine dieser Voraussetzungen a), b) und c) für die

Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im vorliegenden

Fall erfüllt: Die Beschwerdeschrift ist frist- und

formgerecht eingereicht und die Beschwerdegebühr

fristgerecht entrichtet worden.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann ferner nach

Regel 67 EPÜ von einer Beschwerdekammer angeordnet

werden, wenn

d) der Beschwerde stattgegeben wird,

e) ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, und

f) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen des

wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit

entspricht.

Diese Voraussetzungen d), e) und f) müssen kumulativ

erfüllt sein, damit eine Rückzahlung der Beschwerde-

gebühr von einer Beschwerdekammer angeordnet werden

kann.

Im vorliegenden Fall ist bereits die Voraussetzung d)
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nicht erfüllt: Die Beschwerde wurde zurückgenommen,

bevor die Beschwerdekammer eine Entscheidung über die

(Art. 108, Satz 3 EPÜ nicht entsprechende und daher

voraussichtlich unzulässige) Beschwerde treffen konnte.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gestützt auf

Regel 67 EPÜ ist daher ausgeschlossen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird

zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. Görgmaier A. Nuss


